
Wann dÄrfen  MINDERJÅHRIGE  schieÇen (É 27 Abs. 3 WaffG 2009)

unter 12 Jahren 12 + 13 Jahre 14 + 15 Jahre 16 und 17 Jahre ab 18 Jahren

Druckluft-,
Federdruck-

u. CO 2  -
Waffen

N u r    m i t
schriftlicher

Erlaubnis oder
Anwesenheit des 

Sorgeberechtigten
u n d

beh�rdlicher
Erlaubnis*
+ Obhut ...

Nur mit
schriftlicher

Erlaubnis
oder

Anwesenheit
des

Sorgeberechtigten
+ Obhut …

erlaubt
(� 27, Abs. 3 WaffG)

Aus zivilrechtlichen 
HaftungsgrÄnden 

wird die schriftliche 
Erlaubnis oder 

Anwesenheit der 
Eltern empfohlen!

erlaubt erlaubt

Schusswaffen
bis Kal. 5,6 mm

(.22 l.r.) mit 
Randfeuerz�ndung 

und einer Energie bis 
200 Joule und

Einzelladerlang-
waffen 

im Kaliber 12
oder kleiner

mit glatten L�ufen

verboten

N u r    m i t
schriftlicher

Erlaubnis
oder

Anwesenheit
des 

Sorgeberechtigten
u n d

beh�rdlicher
Erlaubnis*
+ Obhut ...

Nur mit
schriftlicher

Erlaubnis 
oder

Anwesenheit
des

Sorgeberechtigten
+ Obhut ...

erlaubt
(� 27, Abs. 3 WaffG)

Aus 
zivilrechtlichen

HaftungsgrÄnden 
wird die 

schriftliche 
Erlaubnis oder 

Anwesenheit der 
Eltern 

empfohlen!

erlaubt

alle
anderen 

(gro�kalibrigen)
Waffen 

verboten verboten verboten verboten erlaubt

+ Obhut = unter Aufsicht einer zur Kinder- und Jugendarbeit f�r das Schie�en geeigneten Aufsichtsperson
*Beh�rdliche Erlaubnis = Ausnahme vom Alterserfordernis � Hartmut Faulstich / Manuel Bender RSB 2013


